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Modul: Zielorientierungsworkshop 

Förderung und Bedingungen für die Kofinanzierung 

an Stadtteilschulen (SEK II) – Schuljahr 2024/25 
 

 
Die förderfähigen Gesamtkosten des Moduls belaufen sich auf 2.792,- EUR. Die maximale 

Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit beträgt 1.396,- EUR. Das entspricht 50 % 

der Gesamtkosten. 50 % sind durch die Schule durch Lehrerstunden zu erbringen, die zu-

sätzlich sind und nicht der Unterrichtsgrundversorgung der beruflichen Orientierung die-

nen.  

Diese Stunden können von der Schule im Schuljahr 2024/2025 über das für die SEK II  

verfügbare freie Kontingent von 76 Stunden je Schule zur Kofinanzierung eingebracht wer-

den. Für die Kofinanzierung eingesetzt werden können bei Bedarf darüber hinaus freie 

(inhaltlich nicht festgelegte) Verfügungs- und Ergänzungsstunden, die durch einen doku-

mentierten Beschluss einer Lehrerkonferenz o. ä. für die Module gemäß § 48 SGB III ge-

widmet werden.  Eine weitere Möglichkeit der Kofinanzierung ist die Finanzierung über 

Barmittel der Schule. Eine Kofinanzierung ist auch über Barmittel eines Sponsors möglich. 

 
 

 

 Für das Modul „Zielorientierungsworkshop“ beträgt der einzubringende Stunden-

anteil einmalig max. 21 Zeitstunden.  

 
Aufgabenvorschläge für das Modul: Unter Einbeziehung der beteiligten Lehrkräfte 

übernimmt die als Kofinanzierung eingebrachte Lehrkraft die Beratung und Aus-

wahl der Schülerinnen und Schüler, die Koordinierung der Durchführung des Mo-

duls und macht Vorschläge zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vor- und Nachberei-

tung des Moduls. Die Lehrkraft ist Ansprechpartner für den Träger. 

 
 Auf Schulebene werden die Namen der Lehrkräfte, die für die Kofinanzierung ein-

gesetzt werden, dokumentiert. Die Schulleitung bestätigt schriftlich, dass die aus-

gewiesenen Stunden für das jeweilige Modul tatsächlich abgeleistet wurden. Fül-

len Sie dazu das beiliegende Dokumentationsblatt aus. Diese Dokumentation ver-

bleibt an Ihrer Schule. 

 


